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Sachverhalt und Anträge 

Die unter Inanspruchnahine der Priorität vom 

12. November 1982 einer Anmeldung in der Bundesrepublik 

Deutschland am 11. November 1983 eingegangene europàische 

Patentanmeldung Nr. 83 111 260.2 wurde unter der 

Nr. 0 111 173 veröffentlicht. Mit Entscheidung der 

Prüfungsabteilung vom 29. Januar 1990 wurde die Arnneldung 

zurückgewiesen. 

Die Zuruckweisung erfolgte mit der Begründung, daB die 

beanspruchte Erfindung nicht so deutlich und vollstãndig 

of fenbart wurde, daB ein Fachmann sie ausführen konnte und 

da.B soxnit Artikel 83 EPtJ nicht erfüllt wurde. 

Gegen diese Entscheidung hat die Beschwerdeführerin 

(Anihelderin) unter gleichzeitiger Entrichtung der 

entsprechenden Gebühr am 19. Màrz 1990 Beschwerde 

eingelegt und beantragt, die Entscheidung in vollern Uxnfang 

aufzuheben und das beantragte Patent zu erteilen. 

Zuruckerstattung der Beschwerdegebühr wurde ebenfalls 

beantragt. 

Die schriftliche Begründung der Beschwerde ist am 

8. Juni 1990 ohne Vorlage neuer Anineldungsunterlagen 

eingegangen. In der Begründung wurde hilfsweise die 

Anberaumung einer mündlichen Verhandlung beantragt. Unter 

anderem wurde folgendes Dokument erwàhnt: 

Dl: Funkschau 1987, Seiten 1025-1028. 

Am 17. Januar 1991 wurde eine mündliche Verhandlung 

durchgeführt. Wàhrend der inündlichen Verhandlung 

überreichte die Beschwerdeführerin neue Anmeldungs-

unterlagen, nämlich Seite 1 der Beschreibung und einen 
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neuen Patentanspruch. Der Antrag ein Patent aufgrund der 

der Prüfungsabteilung vorliegenden Unterlagen zu erteilen 

wurde aufrechterhalten. Als Hilfsantrag wurde beantragt, 

ein Patent aufgrund der neuen Unterlagen zu erteilen. 

Der Anspruch 1 gemàB dem Hauptantrag lautet wie folgt: 

"Schaltungsanordnung zur Verstärkungsregelung von Vor -

verstàrkerstufen, insbesondere von Exnpfängern für drahtlos 

ubertragene Fernsteuersignale, mit einem an den Eirigarig 

eines ersten Verstärkers (1) angeschalteten licht-

emnpfindlichen Element (2) und einem zur Selektierung der 

Fernsteuersignale dienenden Schwingkreis (5, 6) sowie mit 

einer Anordnung (11) zur Erzeugung einer Regeispannung, 

deren Eingang an den Ausgang (C) eines zweiten Verstärkers 

angeschlossenen ist und mit einem an den Ausgang (c) 

des zweiten Verstärkers (8) angeschlossenen Schwellwert-

schàlter (9), dadurch gekerinzeichnet, daB der Schwingkreis 

(5, 6) zwischen den Ausgang des ersten Verstàrkers (1) und 

den Eingang des zweiten Verstàrkers (8) geschaltet ist und 

die erzeugte Regeispannung auf den Schwingkreis (5, 6) in 

diesen bedämnpfender Weise geschaltet ist, wobei der durch 

die Regeispannung bestimmte Dämpfungsfaktor derart gewählt 

ist, daB nur die Nutzsignale der bedämnpften Eingangs-

signale an Eingang des Schwellwertschalters (9) gerade die 

Schwelle des Schwellwertschalters (9) übersteigen." 

V. 	Der Anspruch gemnaB dem Hilfsantrag unterscheidet sich vomn 

obigen Anspruch dadurch, daB die letzten drei Zeilen 

folgenden Wortlaut haben: 

"ist, daB dann, wenn nur Nutzsignale vorliegen, die 

bedämnpften Eingangssignale am Eingang des Schwellwert-

schalters (9) gerade die Schwelle des Schwellwertschalters 

übersteigen." 
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Entscheidungsgründe 

Die Beschwerde entspricht den Artikein 106 bis 108 und 

Regel 64 EPU und ist somit zulässig. 

Der Gegenstand des Anspruchs geinàB dem Hauptantrag besteht 

aus den Merkmalen des ursprünglichen Anspruchs sowie 

zusàtzlichen Merkmalen aus der Beschreibung. Dieser 

Anspruch ist durch die ursprüngliche Of fenbarung gestützt 

und genügt daher den Anforderungen des Artikels 123 (2) 

EPU. Er ist soinit zulássig. 

Der Anspruch gemài3 dem Hilfsantrag unterscheidet sich von 

diesein Anspruch dadurch, daB der durch die Regeispannung 

bestiminte Dàinpfungsfaktor derart gewählt ist, daB dann, 

wenn nur Nutzsignale vorliegen, die bedàinpften Eingangs-

signale am Eingang des Schwellwertschalters gerade die 

Schwelle des Schwellwertschalters ubersteigen. AUS der 

ursprünglich eingereichten Anmeldung ist jedoch nirgends 

zu entnehmen, daB eine derartige Arbeitsweise vorgesehen 

1st. GeinãB Seite 2 der ursprunglich eingereichten 

Beschreibung befaSt sich die Anineldung mit dem Problem, 

daB Störinipulse den Schwingkreis des Eznpfàngers anregen 

können; Aufgabe der Erfindung ist sornit eine geregelte 

Verstärkerschaltung derart aufzubauen, daB Störimpulse den 

Schwingkreis nicht anregen können. GemäB der Beschreibung, 

Seite 3, Zeilen 20 bis 27, wird die Güte des Schwing-

kreises derart geandert, daB die Nutzsignale mit noch 

genugender GröBe übertragen werden, Störsignale jedoch 

keine wesentlichen Spannungsanteile inehr liefern und somit 

von dem Schwellwertschalter nicht xnehr durchgelassen 

werden. Eine Arbeitsweise, wobei die Nutzsignale in 

Abwesenheit von Störsignalen gerade die Schwelle des 

Schwellwertschalters übersteigen, wird in der ursprünglich 

eingereichten Beschreibung nicht erwähnt. 
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4 	 T 547/90 

Von der Beschwerdeführerin wurde argumentiert, das 

tatsàchliche Problem sei nicht in der Unterdrückung von 

Störsignalen und in der dainit verbundenen Anderung der 

Güte des Schwingkreises zu sehen, sondern in der 

Dixnensionierung des Schwellwertschalters sowie des 

Rückkopplungsgliedes, so daB die Nutzsignale gerade noch 

durchgelassen werden. Da die impulsfórxnigen Störsignale 

wesentlich weniger Energie aufwiesen als die Nutzsignale 

würden sie nicht durchgelassen. Obwohl sowohi im Prüfungs-

verfahren als auch in der Beschwerdebegrundung 

argumentiert wurde, der Fachmann wUrde verstehen wie durch 

die beanspruchte Schaltungsanordnung zwischen Star- und 

Nutzsignalen unterschieden werden könne, war diese 

Auffassung irrtümlich. Die Figuren 2a und 2b der 

Beschreibung waren in dieser Hinsicht irreführend und 

auBer acht zu lassen. Obwohl der Anineldung nicht zu 

entñehmen sei, wie die Güte des Schwingkreises geàndert 

wurde, sei dies nicht Hauptpunkt der Anmeldung. 

Eine derartige Arbeitsweise ist der ursprünglich 

eingereichten Beschreibung jedoch nicht zu entnehinen. Die 

Beschreibung bezieht sich ausschlieBlich auf den Fall, daB 

Störsignale vorliegen, die unterdrückt werden müssen. Zwar 

wire in rr i,rsrrinri1 irh 
-- - -- - 

erwähnt, daB wegen niedriger Betriebsspanriung solcher 

Schaltungsanordnungen der Verstãrker in die Begrenzung 

gesteuert werden kann; dies bezieht sich jedoch auf eine 

Schaltung ohne die Ubliche autoinatische Verstàrkungs-

regelung. Der Fachinann erhàlt somit aus den ursprunglich 

eingereichten TJnterlagen keine Anregung, sich mit dem 

Problem zu befassen, daB eine Ubersteuerung des 

Verstãrkers auch durch Nutzsignale ausgelast werden kann. 
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5 	 T 547/90 

Obwohl eine Neuforinulierung der Aufgabe nicht grund-

sãtzlich im Hinb].ick auf Artikel 123 (2) EPU ausge-

schiossen werden kann (siehe T 13/84, AB1. EPA 1986, 

Seiten 256 bis 260), ist eine derartige Neuformulierung 

nur dann zulässig, wenn die neue Aufgabe vorn Fachmann, 

unter Berücksichtigung des der Erfindung nachstliegenden 

Standes der Technik, aus der Anmeldung in der ursprunglich 

eingereichten Fassung abgeleitet werden kann. Dies ist 

hier nicht der Fall. Die ursprünglich eingereichten 

TJnterlagen gehen davon aus, daB Störsignale unterdrückt 

werden inüssen, urn eine Ubersteuerung des Verstärkers zu 

vermeiden und urn eine Anregung des Schwingkreises durch 

Störirnpulse zu verhindern. Nirgends in der Anmeldung wird 

erwàhnt, wie die Schaltungsanordnung in einem Betriebs-

zustand ohne Störimpulse funktioniert. Der Fachrnann, der 

sein aligerneines Fachwissen einsetzt, würde lediglich 

erwarten, daB durch die Regelschleife die Verstàrkung 

deràrt eingestellt wird, "daB die Nutzsignale mit noch 

genugender GröBe ubertragen werden" (Seite 3, Zeilen 23, 

24 der ursprünglich eingereichten Beschreibung). 

Der Anspruch 1 gemäB dern Hilfsantrag steilt somit eine 

unzulàssige Erweiterung im Sinne von Artikel 123 (2) EPU 

dar, da er sich auf eine aus den ursprünglichen Unterlagen 

nicht entnehinbare Arbeitsweise bezieht. Der Anspruch ist 

somit nicht zulassig. 

4. 	GernäB der Beschreibung, Seite 3, Zeilen 17 bis 20 wird der 

Schwingkreis 5,6 über eine Regeistufe 11 "in ihn 

bedampfender Weise beeinf].uSt"; dadurch wird gemäB 

Zeilen 22 bis 27 die Güte derart geändert, daB die 

Nutzsignale "mit noch genügender GröBe übertragen werden, 

Störsignale jedoch keine wesentlichen Spannungsanteile 

mehr liefern...". In Figur 2a wird die Signalverarbeitung 

geznãB dem Stand der Technik geschildert, wobei aus 

Figur 2a hervorgeht, daB auch Störsignale ein Ausgangs-

signal erzeugen können. In Figur 2b wird gezeigt, daB 
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durch die Erfindung die Stórsignale derart bedànpft 

werden, daB "nur noch die Fernsteuersignale N den Schwing-

kreis anregen kônnen" (Seite 4 Zeilen 19,29). Am Eingang 

des Verstärkers, Figur 2b (b), sind die Stärsignale 

bereits derart abgeschwàcht, daB als Ausgangssignale, 

Figur 2a (d), lediglich Nutzsignale geliefert werden. 

Aus der Beschreibung ist jedoch nicht zu entnehmen, wie 

zwischen Nutz- und Störsignai unterschieden wird. Die 

Anderung der Güte eines paralielen Schwingkreises in einem 

Empfanger wird sich in erster Linie auf die Bandbreite des 

Einpfängers auswirken. Die übiiche Regelung des Signaiver -

stàrkers scheint gemäB der Anmeidung nicht geineint zu 

sein, obwohl der Ausdruck "noch genugender GräBe" (Seite 3 

Zeilen 23, 24) darauf hindeuten könnte. 

Der Fachinann kann somit nicht ohne weiteres aus der 

Aninéldung entnehinen, wie die Erfindung funktionieren 

soil. 

5. 	GemàB der Beschwerdebegründung würde der Fachmann die 

notwendige Lehre zur Ausführbarkeit der Erfindung dem 

Dokument Di entnehmen. Obwohl dieses Dokuinent nicht in der 

Anineldung explizit erwähnt wird, geht aus Seite 2, Zeile 1 

der ursprunglich eingereichten Beschreibung hervor, daB 

ais Stand der Technik ein Einpfànger voin Typ TDA 4050B 

gewürdigt wird. In Di wird senderseitig vor jedem Code-

telegrainin ein Voriinpuls gesendet, der empfangsseitig zur 

Regelung des Vorverstärkers verwendet wird. Lediglich der 

Einpfangspegei wird geregelt; die Regelung kann auch 

innerhalb der Zykluszeit Pegelschwankungen folgen. 

In der ursprünglich eingereichten Beschreibung wird em 

Voriinpuls nicht erwähnt und es wurde auch von der 

Beschwerdeführerin nicht überzeugend nachgewiesen, daB 

auch die Erfindung mit einein Vorimnpuis arbeitet. Die 
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Frage, ob der Fachrnann eine derartige Arbeitweise auch bei 

der Schaltungsanordnung der Anmeldung erwarten würde, kann 

jedoch dahingesteilt bleiben, denn aus Dl ergibt sich 

lediglich die übliche Regelverstärkung. Eine derartige 

Arbeitsweise würde die Aufgabe der Erfindung, Stärimpulse 

zu unterdrücken, nicht lösen. Auch bei Berücksichtigung 

der Arbeitsweise des bekannten Eiiipfangers TDA 4050B ist 

sornit keine vollständige technische Lehre aus der 

Anineldung zu entnehinen. 

Von der Anmelderin wurde in der xnündlichen Verhandlung, 

sowie in verschiedenen Eingaben, behauptet, die Nutz-

impulse hätten eine definierte Breite und soinit eine 

bestimmte Frequenz; die Störiinpulse seien dagegen nur 

kurze Nadeliinpulse, die keinen grol3en Energieinhalt hätten 

und in einem höheren Frequenzbereich lägen. Da es sich bei 

den Störiinpulsen nur urn einzelne Impulse handelt, jedoch 

bei den Nutzsignalen urn mehrere Schwingungen einer 

bestinunten Frequenz, hätten die Störiinpulse eine 

niedrigere Energie und wurden demnach durch den gedàrnpften 

Schwingkreis wesentlich inehr unterdrückt als die 

Nutzsignale. 

Diese Erläuterungen deuten darauf hin, daB sich die 

Störimpulse wegen ihres niedrigeren Energieinhalts auch 

ohne besondere MaBnahmen unterdrücken lassen. 

Da aus der ursprünglich eingereichten Anmeldung der 

Fachmann nicht entnehrnen kann, wie die Regeispannung auf 

den Schwingkreis einwirkt urn riur Nutzsignale am Ausgang 

der Schaltungsanordnung zu erzeugen, und der Anspruch 1 

gernäB dein Hauptantrag auf diesen Gegenstand gerichtet ist, 

1st der Hauptantrag mangels deutlicher und vollstàndiger 

Offenbarung gernàS Artikel 83 EPU nicht gewàhrbar. 
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8. 	Gem&B Regel 67 EPU ist die Beschwerdegebühr nicht zurück- 

zuzahien, wenn wie un vorliegenden Fall der Beschwerde 
nicht stattgegeben wird. 

Entsche idungs formel 

Aus diesen Gründen vird entschieden: 

Die Beschwerde wird zurückgewiesen. 

Der Geschäftsstellenbeanttin: 	 Der Vorsitzende: 

M. Kiehi 	 P.K.J. van den Berg 
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